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8-Familienwohnhaus mit Tiefgarage

Aisinger Strasse 83

83026 Rosenheim - Aising

Lage 
Das Objekt liegt im Ortskern von Aising im Südwesten der Stadt Rosenheim. Durch die nähe zu den Happinger Seen, den optimalen Autobahnanschluß und der Nähe zum Stadt Zentrum hat sich Aising zu einer bevorzugten Gegend zum Wohnen entwickelt.

Ärzte, Zahnarzt sowie die Stephansapotheke sind direkte Nachbarn und ca. 30 m entfernt. Schule und Kindergärten befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe (Grund u. Hauptschule Aising sind nur 200-300m entfernt). 

Die Bushaltestelle befindet sich fast vor der Haustüre in ca. 30 m Entfernung.

Zum Erholungsgebiet Richtung Schönau ist es auch nur einen Katzensprung.

Verkehrsanbindung

Die Verkehrsanbindung zum Inntal, in die Berge und zur BAB A8 München/ Salzburg/ Kufstein ist in 2-3 Minuten Fahrzeit erreicht.
Das  Zentrum von Rosenheim und der Bahnhof sind ca. 3 km entfernt und mit dem

halbstündigen Busverkehr oder mit dem Fahrrad leicht zu erreichen.
Gebäude 

Der ländliche Baustil der südwestlich ausgerichteten, überschaubaren Wohnanlage fügt sich architektonisch nahtlos in die ansprechende Umgebung ein. Ergonomisch durchdachte Grundrisse mit großzügiger Belichtung und gehobener Ausstattung setzen hier im Wohnwertgefühl Maßstäbe. Besonderes Augenmerk wird auf die zur Barrierefreiheit gelegt.

Durch die Verwendung modernster Baustoffe wird ein Energie-Optimiertes Gebäude mit einwirken eines Energie Beraters erstellt.

Historisches

Das Wohngebäude wird an Stelle, des 1773 durch das Kloster Beyharting gegründeten Ganzer Hof´s erstellt. Im laufe der Zeit wechselten des öfteren die Besitzer des Hofs.

Im Sprachgebrauch der Einheimischen ist der Hofname Stettner  noch immer allgegenwärtig.

BAUBESCHREIBUNG

1. Abbruch / Erdarbeiten

Das Altgebäude wird restlos abgebrochen und entsorgt. Das Grundstück wird nach Freiflächenplan gerodet. Der Oberboden wird abgetragen und im Gartenbereich zur späteren Wiederverwendung gelagert. Aushub der Baugrube bis Gründungssohle entsprechenden Planung einschließlich Hinterfüllung und Verdichtung der Arbeitsräume einschl. Abtransport des überschüssigen Materials. Grobplanieren der Gartenfläche mit gelagertem bzw. neu angeliefertem Humus.

2. Hausanschlüsse und Versorgung

Herstellung der Wasser und Elektroanschluss von den öffentlichen Leitungen zu den Übergabe- stellen innerhalb des Gebäudes im Einvernehmen mit den jeweiligen Versorgungsunternehmen.
3. Gründung

Streifen-Einzelfundamente oder Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Sperrbeton nach statischen Erfordernissen. Gründung auf tragfähigem Baugrund.
4. Kellerwände

Alle Wände werden nach konstruktiven Erfordernissen ausgeführt. Umfassungswände des Untergeschosses als wasserundurchlässigem Sperrbeton nach statischen Erfordernissen, Wände gegen Tiefgarage und Erdreich werden nach KfW- Berechnung mit Styrodur in erforderlicher Stärke gedämmt.

Kellerlichtschächte in Betonfertigteilen, mit feuerverzinktem Rost, gesichert gegen abheben.
Die Kellerabteilungswände werden aus bauphysikalischen Gründen als System-trennwände aus Holz erstellt.

5. Mauerwerk im Erdgeschoss/Obergeschoss/Dachgeschoss

Außenwände aus  Ziegelmauerwerk Poroton S11  36,5 cm stark nach der KfW-Berechnung bzw. nach statischen Erfordernissen.

Tragende und nicht tragende Innenwände aus Ziegelmauerwerk nach statischen Erfordernissen. Wohnungstrennwände werden mit Schallschutzziegel ausgearbeitet.

6. Decken

Geschossdecken aus Stahlbeton bzw. Filigrandecken (Betonfertigteile) mit Ortbeton nach statischer Berechnung.

7. Treppenhaus

Treppenläufe und Podeste werden Trittschallentkoppelt aus Stahlbeton mit pflegeleichtem Natursteinbelag ausgeführt. Treppengeländer als Holzkunstruktion.

8. Balkon

Die im Plan dargestellten Balkone werden in Stahlbeton mit glatter Untersicht und geglätteter Obersicht ausgeführt und vom Haus thermisch mit „Iso-Körben“ getrennt. Die Balkone werden zusätzlich fachmännisch abgedichtet. 
9.Aufzugsanlage

Personenaufzug mit je einer Haltestation pro Geschoss vom Tiefgaragenniveau bis zum Dachgeschoss. Schwellenfreier Zugang in alle Geschosse.

10.Zimmererarbeiten

Dachstuhlkonstruktion Ausführung als Satteldach mit Quergiebeln, Sparren und Pfetten aus einheimischer Fichte/Tanne (S10) entsprechen den statischen Erfordernissen. Dacheindeckung mit langlebigen Betondachpfannen. 
Schneefanggitter: entsprechend den DIN Vorschriften

Wärmedämmung: nach KfW-Berechnung.

11.Spenglerarbeiten

Kamineinfassung, Dachrinnen und Ablaufrinnen werden in Titanzinkblech ausgeführt.
12.Fenster

Fenster und Fenstertüren werden als  Dreischeibenisolierverglasung nach KfW Berechnung, als Aluminium/ Kunststofffenster ausgeführt. Die äußere Aluminium Schale wird als Holzdekor die Innenansicht als pflegeleichtes weißem Kunststoffprofil erstellt.

Jeder Raum erhält mindestens 1 Drehkippbeschlag. Außensimsen in Aluminium. Wo erforderlich Sicherheitsglas (U/W 1,3).

Die Fenster und Türen Elemente sind RAL-Gütegeprüft.
13. Geländer

Balkongeländer: Holzkonstruktion, Maße und Farbtönung entsprechend dem Entwurf des Architekten.

Treppenhaus: Geländer als Holzkonstruktion mit senkrecht oder mitlaufenden Stäben, und oberem Buche-Handlauf.

14. Schreinerarbeiten

Wohnungseingangstüren: Als vollwandig furnierte Holztürblätter nach schalltechnischen Anforderungen, weiß lackiert mit umlaufendem Futter, Profilzylinderschloss, bzw. Ausführung nach feuerpolizeilichen Auflagen. 2 Schlüssel pro Tür, Schließanlage.

Zimmertüren: Türelemente in Naturfurnierausführung, weiß lackiert, sturzhoch. Aluminiumdrückergarnitur, 1 Schlüssel pro Tür.

15.Verputzerarbeiten

Innen:

Die Wände in den Wohngeschossen erhalten einen Sauberen, streichfähigen 1 Lagen-Kalkgipsputz. Die gemauerten Kellerinnenwände, Bäder und WC´s sowie das Treppenhaus erhalten einen Kalkzementputz.
Außen:

Alle Außenwandflächen erhalten einen wasserabweisenden zweilagigen Mineral-Putz. 

Der Haussockel wird in Zementputz ausgeführt.

16.Fliesenleger u. Natursteinarbeiten

Bäder: 

Keramikwandfliesen, ringsum türhoch gefliest, Format bis 30/30, Materialpreis Fliesen:               € 25,00/qm inkl.MWSt.

Bodenfliesen auf schwimmendem Estrich verlegt, Format bis 30/30, Materialpreis Fliesen:         € 25,00/qm inkl.MWSt.

WC: 
120 cm hoch an den Wänden geklebt. Format bis 30/30, Bodenfliesen auf schwimmendem Estrich verlegt, Materialpreis Fliesen: € 25,00/qm inkl. MWSt.

Küche: 

2 qm Wandfliesen an Spüle/ Herd gefliest, Materialpreis Fliesen: € 25,00/qm inkl. MWSt.

Bodenfliesen auf schwimmendem Estrich verlegt, Format bis 30/30, Materialpreis Fliesen:         € 25,00/qm inkl. MWSt.

Minderflächen die durch die Umplanung oder Sonderwünsche entstehen, können nicht in Abzug gebracht werden. Diagonal Verfliesung gegen Aufpreis.

Fensterbänke: 
Naturstein 30 mm stark (in Marmor Jura Gelb oder Carrara Bianco)

Eingangspodeste: 
Werden in  mit pflegeleichtem Granit 30 mm stark ausgeführt.

Treppenhaus und Treppenläufe: 
Tritt- u. Setzstufen aus Botticino poliert werden auf Mörtelbett verlegt und verfugt.

Terrassen: Betonplatten 30/30cm in grau auf Sand oder Roll-Kies verlegt.

17.Estricharbeiten

Wohnräume: Schwimmender Zement- bzw. Fliesenstrich auf Trittschalldämmung und Wärmeschutz nach DIN.

Untergeschoss: Glattstrich, 25/35 mm stark; alternativ im Verbund geglätteter Beton

18. Bodenbeläge

Wohn- und Schlafräume erhalten einen Parkettboden mit Sockelleisten in Eiche oder ähnliches.

Preis für alle Bodenbeläge 25,--€ /m² incl. Mwst.

19. Malerarbeiten

Die Wände in den Wohngeschossen werden in mineralischer wischfester weißen Farbe deckend gestrichen. 

Die Decken in den Wohngeschossen werden ebenfalls mit einem wischfesten Anstrich bzw. Raufaseranstrich versehen. 

Kellerwände und Kellerdecken werden weiß gestrichen.

Vordächer werden mit Holzschutzfarbe, Farbtönung entsprechend dem Entwurf des Architekten gestrichen.

Fassadenanstriche werden ebenfalls nach Entwurf des Architekten gestrichen.

20.Haustechnik-Heizung

Innovative Holz-Pellet-Heizung mit Fußbodenheizung in gesamtem Wohnhaus. 
Sämtliche Kalt- und Warmwassersteigleitungen werden in Edelstahl ausgeführt. Ablaufrohre in Säure und hitzebeständigen Kunststoff schallgedämmt in den erforderlichen Nennweiten. Die Warmwasser und Zirkulationsleitungen werden entsprechend der Vorschriften gegen Wärmeverluste gedämmt. 

21.Sanitärinstalation
Rohrleitungen für Kalt- und Warmwasser in Edelstahl- bzw. Mepla-Rohr. Küche und Bad

Warmwasserversorgung; Kalt- und Warmwasserzähler je Wohnung

Entwässerung innerhalb des Gebäudes gem. DIN einschließlich erforderlicher Isolierung.

Entlüftung über Dach, Material in Kunststoff und Guss Sanitärgegenstände in den Farben weiß.

Bad mit WC:

1 Einbauwanne aus Stahl, 170/75 cm mit Ab- und Überlaufgarnitur, Excenter Wannengarnitur,

Wannenfüllbatterie, Hebelmischer mit Flex- Brauseschlauch und Handbrause.

1 Wannengriff, Messing verchromt,

1 Brausewanne aus Stahl mit Wand-Brausebatterie (Hebelmischer) mit Flex- Brauseschlauch,

Handbrause, Wandstange, 65 cm.

1 Waschtisch 60 cm breit, mit Einlochbatterie (Hebelmischer) mit Zugknopfablauf.

1 wand hängendes WC mit Unterputzspülkasten, Kunststoffsitz mit Deckel.

1 Klosettpapierhalter.

Gäste-WC:

1 wand hängendes WC mit Unterputzspülkasten, Kunststoffsitz mit Deckel.1 Klosettpapierhalter.

1 Handwaschbecken 45 cm, mit Siebablauf und Standventil, verchromt (nur Kaltwasser)

Küche:

Anschluss für Spültisch, endend mit dem verchromten Eckventil für kaltes und warmes Wasser

sowie dem wandbündigen Ablaufanschluss.

Bei Einbau einer Spülmaschine ist diese wasser- und abwasserseitig am Spültisch in

Eigenleistung anzuschließen.

Außenanlage: 
Einbau von Frostschutzsicherer Außenarmatur zur Gartenbewässerung für Allgemeinbereich

und Sondernutzung Erdgeschoss Wohnung.
22. Elektroinstallation

Installation nach den Vorschriften des E-Werkes; weiße Wippschalter und Schukosteckdosen,

Unterputzinstallation auf Wänden und Decken, z. T. in Betondecke eingelegt.

Zählerkasten: Elektrohauptverteilung mit kompletter Zähleranlage und automatischen

Sicherungen sowie ein Allgemeinzähler für Treppenhaus, Außenbeleuchtung, Licht der

gemeinsamen Räume und Tiefgarage. Jede Wohnung erhält eine Unterverteilung mit entsprechenden Sicherungsautomaten.

Vom Zählerkasten werden die einzelnen Wohnungen angefahren.

Die Installation in den Wohnungen erfolgt in verdeckter Ausführung; in den Kellerräumen und

Abstellräumen teilweise Aufputzinstallation.

Klingel-, Sprech- und Türöffnungsanlage: Türlautsprecher, Klingel- und Lichttaster sind im

Haustürelement oder in der Briefkastenanlage eingebaut, Sprechapparat mit eingebautem

Summer und Türöffner sind im Eingangsbereich der Wohnung installiert.

Telefon: Postseitigen Anschluss im Flur bzw. Wohnraum

Antennenanlage: Kabelanschluss im UG mit Verteilung zu den einzelnen Wohnungen (wo möglich). Kosten für die Benutzung und Montage trägt der Käufer.

22 a. Ausstattung Wohnungen: (keine Beleuchtungskörper)

Wohnraum:  2 Deckenauslässe, 1 Serienschalter, 8 Steckdosen, Außenlampe und Steckdose von innen Schaltbar, 1 Fernsehsteckdose für Kabelfernsehen, 1 Telefondose, 1 Internet – Netzdose

Schlafzimmer: 1 Deckenauslass, 2 Wechselschalter, Brennstelle auf Kreuzschaltung, 1 Antennenlerrdose, 1 Telefonleerdose,  8 Steckdosen

je Kinderzimmer: 1 Deckenauslass, 1 Universalschalter, 1 Antennenlerrdose, 1  Telefonleerdose,  6 Steckdosen, 

Küche: 1 Deckenauslass, 1 Herdanschluss (3 X 20 A), 1 Spülmaschine, 

10 Arbeitssteckdosen

Flur:1 Deckenauslass, 4 Wechselschalter, 2 Steckdosen, 1 Telefonleerrohr, 1 Sprechanlage

Bad: 1 Deckenauslass, 1 Serienschalter, 4 Steckdosen, 1 Waschmaschine, 1 Trockner

WC: 1 Deckenauslass, 1 Wandauslass, 1 Serienschalter, 1 Steckdose
Balkon: 1 Brennstelle auf Ausschaltung, 1 Steckdose, 

Kellerabteil: 1 Deckenauslass, 1 Schalter-Steckdosenkombination an der Tür, (Steckdosen in der Tiefgarage für Rollstuhlfahrer nach bedarf)

22 b. Ausstattung Allgemein:

Allgemeinbereiche wie Tiefgarage, Treppenhaus und Kellerflure werden komplett mit Beleuchtung installiert.

Hauseingang: Außenleuchte über der Haustüre auf Tastenzeitschalter. Sprechanlage komplett                                         im Briefkasten eingebaut und betriebsbereit.

Treppenhaus: 1 Deckenbrennstelle je Geschoss auf Taster mit Leuchtsymbol und Treppen-hausautomat.

Aufzug: 1 Hauptzuleitung, 1 Schachtlichtzuleitung, 1 Erdung 
Zufahrt: 2 Pollerleuchte RZB 611450/924 über Dämmerungsschalter und Zeituhr

Abstellräume: 1 Brennstelle auf Ausschaltung, 1 Steckdose unter Lichtschalter

23. Dachausbau

Die Dachschrägen werden mit Trockenbauplatten (Gipskarton) versehen, verspachtelt und

weiß gestrichen. Die Isolierung erfolgt nach der KfW-Berechnung mit Isolierwolle und Dampfsperre.
24. Außenanlagen

Garten/Pflanzflächen: Feinplanie mit Raseneinsaat (Ersteinsaat).

Terrassen: Betonplatten auf Sand oder Roll-Kies verlegt.

Stellflächen/Zugänge: Rasengittersteine bzw. Betonverbundpflastersteine.

Geländeabfangungen: Werden mit natürlichen Abböschungen, soweit möglich, ausgeführt.                                                  Größere Abfangungen mit Jura-Marmor Natursteinblöcken oder mit Betonscheiben.

Maßgebend für die Außenanlagen sind jedoch der behördlich Genehmigte Freiflächenplan.                                     

25. Fahrradabstellplätze

Ein Fahrradabstellplatz wird in der Tiefgarage, der für die Gemeinschaft ist, errichtet.
SONDERWÜNSCHE

Änderungen gegenüber der Standardausführung sind aufgrund gesonderter Vereinbarungen

bei den Ausbaugewerken möglich. Wesentliche gestalterische Vorgaben sowie technische

Vorschriften dürfen nicht berührt werden (z.B. das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes, die

statische Konstruktion, die Schall- und Wärmedämmanforderungen)

Die Zustimmung zu Änderungs- bzw. Sonderwünschen behält sich der Bauherr ausdrücklich

nach Maßgabe der im Kaufvertrag zu treffenden Regelungen vor.

Folgende Punkte sind zu beachten:

Änderungen sind im Interesse des Erwerbers und des Baufortschritts schnellstmöglich zu  äußern.

Zur Ausführung der Änderungen ist eine Beauftragung nur an die auf der Baustelle

tätigen Firmen bzw. Ingenieurbüros/Generalpartners möglich.

Eine Ausführung der Sonder- bzw. Änderungswünsche als Eigenleistung bzw. eine

Ausführung durch „Fremdfirmen“ ist bis zur Abgabe der Wohnung nicht vorgesehen.

Die gewünschten Änderungen sind vom Erwerber schriftlich zu benennen.

Nach Einreichung der Änderungs- bzw. Sonderwünsche werden die Mehrkosten

gegenüber der Standardausführung ermittelt.

Die Mehrkosten sind vom Erwerber schriftlich anzuerkennen.

SCHLUSSBEMERKUNG

Das Bauwerk wird entsprechend der vorstehenden Baubeschreibung ausgeführt. Wird jedoch

infolge technischen Fortschritts anderes, jedoch gleichwertiges Material verwendet oder werden

aufgrund behördlicher Auflagen, Lieferschwierigkeiten oder höherer Gewalt 

Leistungsänderungen notwendig, so sind diese zulässig, soweit keine wesentlichen,

insbesondere keine qualitativen Minderungen damit verbunden sind. Leistungen, die

vorstehend im Einzelnen nicht beschrieben sind, werden von der Bauleitung im Rahmen ihres

billigen Ermessens auf der Grundlage der Qualität der vorstehend beschriebenen Bauausführung bestimmt. Bei alternativen Materialangaben behält sich die Bauleitung die Wahl vor.

Zur Verfügung gestellte Pläne des Bauvorhabens und dazugehörige Berechnungen beinhalten

Rohmaße. Änderungen dieser Pläne aus technischen Gründen bleiben vorbehalten. Solche

können sich insbesondere beim Aufstellen der Werkpläne auf Verlangen oder auch auf

Vorschlag des Statikers ergeben.

Maßgeblich ist die Baubeschreibung auch dann, wenn zwischen Baubeschreibung und

Baupläne Differenzen bestehen.

Im Bereich der Beläge auf Zugängen, Zufahrten, Verkehrsflächen u. a. können Setzungen nicht

gänzlich ausgeschlossen werden, auch wenn die Bauleitung bemüht sein wird, die Verdichtung
des Untergrundes bestmöglich vornehmen zu lassen.

Im Bereich der Bodenfliesen kann durch ein geringes Absinken des Estrichs, bedingt durch die

weiche Trittschall- und Wärmedämmung, die Silikonfuge im Sockelbereich abreißen. Dies stellt

jedoch keinen Baumangel dar, sondern ist eine Arbeitsfuge die evtl. nach 1 - 2 Jahren

ausgebessert werden sollte.

Während einer Frostperiode dient das Innbetrieb halten der Heizungsanlage einer

beschleunigten Austrocknung des Neubaus und damit im Interesse des Erwerbers einer

frühzeitigen Fertigstellung des Bauvorhabens. Nach dem Bezug des Neubaus sind die

Heizungs- und Lüftungsgewohnheiten der Bewohner bzw. Nutzer auf die besonderen

Bedingungen eines Neubaus - erhöhte Baufeuchtigkeit -abzustellen. Dies erfordert während der

Heizperiode ständiges Beheizen und häufiges Lüften (Stoßlüften) sowie während der warmen

Jahreszeit häufiges Lüften. Bei Nichtbeachtung dieser Empfehlung ist insbesondere an schlecht

belüfteten Stellen (z. B. hinter Schränken) mit Durchfeuchtungen und Pilzbefall zu rechnen.

Die Gewährleistung für die Bauleistungen richten sich nach dem BGB.

Materialbedingte Hinweise

Verputz:

Bei Innenwandaufbau ohne Tapete bleibt die Struktur des Feinputzes sichtbar. Da der Verputz

in Handarbeit abgerieben wird gibt es Unregelmäßigkeiten, die von der Farbe nicht zugedeckt

werden, auch kann es zu kleinsten Schwundrissen kommen. Der Charakter der verputzten

Mauer bleibt auf diese Weise erhalten. Ist dies nicht erwünscht empfehlen wir eine spezielle

Glättung der Oberfläche vor dem Malern.

Holz:

Je nach Ausführung gelangt auch Holz zur Anwendung. Unterschiedliche Strukturen und Farb-unterschiede sind im Naturprodukt Holz immer vorhanden. Durch äußere Einflüsse wie Tem-peratur und Luftfeuchtigkeit kann es quellen oder schwinden und sich somit leicht verziehen 

- Holz lebt.
Kaufpreiszahlung

Der Kaufpreis ist in Teilbeträgen wie folgt zu entrichten:

30  %  nach Beginn der Erdarbeiten

28  %  nach Rohbaufertigstellung, einschließlich Zimmererarbeiten

5,6 %  für die Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen

2,1 %  für die Rohinstallation der Heizungsanlagen

2,1 %  für die Rohinstallation der Sanitäranlagen

2,1 %  für die Rohinstallation der Elektroanlagen

7    %  für den Fenstereinbau, einschließlich der Verglasung

4,2 %  für den Innenputz, ausgenommen Beiputzarbeiten

2,1 %  für den Estrich

2,8 %  für die Fliesenarbeiten im Sanitärbereich

8,4 %  nach Bezugsfertigkeit und Zug um Zug gegen Besitzübergabe

2,1 %  für die Fassadenarbeiten

3,5 %  nach vollständiger Fertigstellung.

